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der gesamten Anleiheschuld getilgt werden müssen. Die Tilgung ge¬
schieht durch Ankauf von Schuldverschreibungen.

1325 Die Verwaltung der Reichsschulden wird durch die
preußische Hauptverwaltung der Staatsschulden unter der Benen¬
nung Reichsschuldenverwal tu n g geführt; die fortlaufende
Aufsicht übt eine Reichs schulden ko m Mission aus. welche
aus je 6 Mitgliedern des Bundesrats und des Reichstags sowie dem
Präsidenten des Rechnungshois zusammengesetzt ist.
III. Die Reichssteuern.

IZ26 Zur Deckung der Ausgaben des Reichs werden nur indirekte
Steuern, und zwar Verbrauchssteuern sowie Verkehrssteuern erhoben?
Die Steuergesetze des Reichs enthalten Bestimmungen über die Höhe
der einzelnen Steuern und über das Verfahren bei ihrer Erhebung.
Die Erhebung indessen geschieht für Rechnung des Reichs durch die
Behörden der Bundesstaaten gegen eine, bei den einzelnen Abgaben
verschiedene, aus der Reichskasse fließende Vergütung. Eine Anzabl
besonderer Reichsbeamter, die R e i ch s b e v o l l m ä ch t i g t e n für
Z ö l l e und Steuern und die Stationskontrolleure,
haben darüber zu Wachen, daß diese Erhebung einheitlich nach Vor¬
schrift der Steuergesetze des Reichs erfolgt.

Im einzelnen sind folgende Steuern zu erwähnen:
1327 i. D i e Salzsteuer.

Sie beträgt 12 M. für 100 Kilogramm und wird von den Be¬
sitzern der Salzbergwerke, Salinen usw. erhoben. Salz für gewerb¬
liche Zwecke und zu Viehfutter ist steuerfrei, wenn es denatu¬
riert, d. h. mit einem Zusatz vermischt ist, der es für Menschen un¬
genießbar macht.

1328 2. D i e T a b a k st e u e r.
Diese Steuer wird regelmäßig voin getrockneten Tabak als G e -

!v i ch t s st e u e r (45 M. für 100 Kilogramm) erhoben; nur bei klei¬
nen Anbauflächen von weniger als 4 Ar findet anstatt dessen die Er¬
hebung einer Flächen st euer (4,5 Ps. auf einen Quadratmeter)
statt. Bei der Ausfuhr von Rohtabak oder Tabakfabrikaten wird die
bereits gezahlte Steuer zurückvergütet.

* Der Ertrag der Reichs st euern wurde für das Rechnungs¬
jahr 1907 zusammen auf rund 587 Millionen Mark veranschlagt,
darunter die Zuckersteuer mit 138,5 Millionen, die Branntweinsteuer mit
117 Millionen, die Reichsstempelabgabcn mit zusammen 143,6 Millionen, die
Salzsteuer mit 55,3 Millionen, die Brausteuer- und Uebergangsabgabe von
Bier mit 51,7 Millionen, die Erbschaftssteuer mit 36 Millionen, die Wechsel-
stempelsteuer mit 14,4 Millionen, die Tabak- und die Zigarettcnsteuer mit
je ca. 11 Millionen, die Schaumweinsteuer mit 4,9 Millionen und der Spiel¬
kartenstempel mit 1,7 Millionen Mark.


